
Mitteilung der 
DOG-BVA-Rechtskommission

Der medizinische Fortschritt in der Au-
genheilkunde wirft besondere rechtsoph-
thalmologische Problemstellungen auf, 
die unter Einbeziehung der einschlägigen 
Rechtsnormen für die Entscheidungsfin-
dung betrachtet werden müssen. Empfeh-
lungen der DOG-BVA-Rechtskommis-
sion (. Infobox 1) zu speziellen ophthal-
mologischen Rechtsfragen werden daher 
bei erkennbarer Bedeutung für die allge-
meine augenärztliche Tätigkeit in Kurz-
mitteilungen zusammengefasst:

Augenärztliche Begutachtung für die 
Private Unfallversicherung (PUV)

LASIK und Partialkausalität

Kommt es nach vorangegangener LASIK 
in späteren Jahren zu einer Augenverlet-
zung, hat der Gutachter immer auch das 
Vorliegen einer Partialkausalität (Mitwir-
kung) zu überprüfen. Regelmäßig findet 
sich in den geltenden allgemeinen Un-
fallversicherungsbedingungen (AUB) der 
Hinweis, dass die Versicherungsleistung 
bei Mitwirkung vorbestehender „Krank-
heiten oder Gebrechen“ von 25 oder 
mehr Prozent in entsprechendem Um-
fang durch den Versicherer gemindert 
wird. Es kommt daher auf den sog. „Mit-
wirkungsanteil“ an. Für den Auftraggeber 
aus der PUV hat der augenärztliche Gut-
achter deshalb festzustellen, ob ein durch 
die vorausgegangene Operation verän-
derter Gesundheitszustand (z. B. anato-
mischer Unterschied zwischen operier-
ter und nichtoperierter Kornea) bei der 

durch das Unfallereignis hervorgerufe-
nen Gesundheitsschädigung mitgewirkt 
hat. Zwei Begutachtungssituationen mö-
gen die Aufgabe des Gutachters beispiel-
haft verdeutlichen:

Beispiel 1

Ein Versicherter hat sich 2005 erfolg-
reich einer LASIK-Behandlung unter-
zogen. 2013 verletzt er sich mit einer ro-
tierenden Drahtbürste bei Schleifarbei-
ten an einem Bootskörper. Ein abgebro-
chener Draht verursacht eine durchboh-
rende Verletzung von Hornhaut und Iris. 
Nach Abheilung verbleibt eine dichte zen-
trale Hornhautnarbe mit dauerhafter He-
rabsetzung der Sehschärfe auf 0,32, was 
den Schadensanspruch aus der privaten 
Unfallversicherung nach sich zieht.

Ergebnis der augenärztlichen Begut-
achtung: Aufgrund des geschilderten 
Unfallmechanismus (Durchbohrung der 
Hornhaut mit einem vom Penetrations-
verhalten Projektilen vergleichbaren Ge- 
genstand) ist mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit davon auszugehen, dass die dau-
erhaften biomechanischen Hornhaut-
veränderungen durch die vorangegan-
gene LASIK-Operation nicht geeig-
net waren, bei der eingetretenen Ge-
sundheitsschädigung versicherungs-
relevant mitzuwirken. Damit ist kei-
ne Partialkausalität anzuerkennen. 
Auswirkung auf die Bewertungssituation: 
MdG 8/25 bei Sehschärfe von 0,32
Partialkausalität: keine Berücksichtigung 
des Vorzustandes (LASIK 2005), da keine 
versicherungsrelevante Mitwirkung be-
stand.

Entschädigungspflichtige Gesamt-
MdG: 8/25:

Beispiel 2

Eine versicherte Person verletzt sich 2013 
unglücklich in der Freizeit beim Hand-
ballspiel durch direkten Körperkontakt 
mit einer Gegenspielerin. Hand oder Ball 
der Spielerin drücken massiv auf das Au-
ge. Wegen starker Schmerzen und Sehver-
schlechterung kommt es nach dem Spiel 
zur augenärztlichen Behandlung. Da-
bei ließen sich klinische Symptome einer 
leichten Contusio bulbi mit Hyposphag-
ma feststellen. Vor allem ist jedoch der 
Hornhautdeckel (Flap) nach der bereits 
2007 durchgeführten LASIK verloren ge-
gangen. In der Nachbehandlung werden 
hornhautchirurgische Eingriffe und die 
Durchführung einer durchgreifenden 
Hornhauttransplantation notwendig. Am 
Ende resultiert eine Sehschärfe von 0,32.

Ergebnis der augenärztlichen Begut-
achtung: Aufgrund des geschilderten Un-
fallmechanismus (überwiegend stumpf 
einwirkende Gegenstände wie Hand 
oder Ball mit erheblicher anzunehmen-
der Scherkraftwirkung) ist mit sehr ho- 
her Wahrscheinlichkeit von einer Mit-
wirkung auszugehen. Der individuell vor-
liegende Vorzustand (Hornhautverände-
rung durch die vorangegangene LASIK-
Operation) war nämlich geeignet, eine 
dauerhafte Veränderung des biomecha-
nischen Hornhautverhaltens gegenüber 
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Scherkräften herbeizuführen und bei der 
eingetretenen Gesundheitsschädigung 
versicherungsrelevant mitzuwirken. Da-
mit ist hier die Kürzung der MdG wegen 
einer Partialkausalität zu empfehlen.
Auswirkung auf die Bewertungssituation: 
MdG 8/25 bei Sehschärfe von 0,32
Partialkausalität: Berücksichtigung des 
Vorzustandes (Hornhautveränderung 
durch LASIK 2007), da aufgrund der 
Scherkraftwirkung mit Flapverlust eine 
versicherungsrelevante Mitwirkung anzu-
nehmen ist. Abstrakte Schätzung der Par-
tialkausalität mit X % Vorzustand [Mit-
wirkung]. Daher ist hier ein Abzug von 
X % von der MdG erforderlich.

Kommentar: Vorzustand ist nicht = Mit-
wirkung, sondern der Vorzustand bedingt 
eine Mitwirkung.

Im konkreten Fallbeispiel nahm der 
Gutachter die Partialkausalität mit 25 % 
an. Daher ist ein Abzug von 25 % von 
der MdG erforderlich: MdG 8/25 abzüg-
lich 25 % Mitwirkung = 6/25 = 12 % IG.  
Entschädigungspflichtige Gesamt-
MdG: 6/25.

Kommentar: Der individuelle Abzug kann 
in Abhängigkeit vom Ausmaß der Mit-
wirkung in Stufen zwischen 25–90 % an-
zunehmen sein und ist vom Gutachter für 
jede Begutachtungssituation neu zu schät-
zen. Sämtliche Angaben gelten nur unter 
der Voraussetzung, dass die Sehschär-
fe prätraumatisch 1,0 betrug, sonst muss 
zuerst der Vorschaden versicherungsma-
thematisch berücksichtigt werden.

Abschließender Kommentar

Eine Mitwirkung (Partialkausalität) ist 
vom Gutachter grundsätzlich bei jeder 
Begutachtung für die Private Unfallver-
sicherung zu prüfen. Die Formulierung 

„Krankheiten und Gebrechen“ ist in den 
AUB nicht näher definiert. Letztlich soll 
der Begriff zur Wahrung der Versiche-
rungsgerechtigkeit sämtliche prätraumati-
schen Abweichungen vom normalen Kör-
perzustand beschreiben. Insbesondere sei 
darauf hingewiesen, dass die Partialkau-
salität (Vorzustand bedingt Mitwirkung) 
den Anteil der vorbestehenden Mitwir-
kungsfaktoren an den Unfallfolgen dar-
stellt und nicht an der Gesundheitsschä-
digung, sondern nur am Gesundheits-
schaden.

    Erkennt der Gutachter das Vorliegen 
einer Partialkausalität, so hat er dies in sei-
nem Gutachten im Einzelnen darzulegen. 
Das Gutachten dient der Beweisfindung. 
Versicherungsrelevant wird die Partial-
kausalität erst ab einem Mitwirkungsan-
teil von 25 %. Gebräuchliche Abstufungen 
33 1/3, 50, 75 oder 90 % des Mitwirkungs-
bedingten Abzuges muss der Gutachter 
für jede einzelne Begutachtungssituation 
individuell neu festsetzen. Es geht daher 
für den Gutachter in der Schadensbewer-
tung um eine möglichst konkrete Schät-
zung der Partialkausalität in den genann-
ten Stufen. Deren Festsetzung muss er im 
Gutachten nachvollziehbar begründen.
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Fachnachrichten

DOG-Kongress 2015 –Abstracts 
online unter www.DerOphthal-
mologe.de

Vom 1. – 4. Oktober 2015 findet der 113. 

Kongress der Deutschen Ophthalmolo-

gischen Gesellschaft in Berlin statt. Unter 

dem Motto „Augenheilkunde – grund-

lagenbasiert und interdisziplinär“ liegt der 

Fokus des Kongresses in diesem Jahr auf 

der Grundlagenforschung und dem Wis-

sensaustausch mit anderen Fachdisziplinen.

Wichtige Inhalte des Kongresses sind der 

Einsatz der Gen-Therapie in der Augen-

heilkunde und neue bildgebende Verfahren 

wie Angio- und en-Face OCT sowie Adap-

tive Optics. 

Daneben bietet das „DOG-Update – State of 

the art“, ein bewährtes Fortbildungsange-

bot für Augenärzte, bei dem Experten die 

Ergebnisse der wichtigsten internationalen 

Veröffentlichungen des letzten Jahres vor-

stellen.

Für junge Nachwuchswissenschaftler wur-

de das neue Format „Fokus Forschung“ er-

schaffen: es gibt ihnen eine Plattform, eng 

umrissene Forschungsthemen und Frage-

stellungen gemeinsam mit einem erfahre-

nen Wissenschaftler zu diskutieren.

Die Abstracts sämtlicher freier Vorträge und  

Poster erscheinen dieses Jahr erneut als On- 

line-Supplement der Zeitschrift Der Oph-

thalmologe. Das Supplement informiert 

detailliert über die Inhalte des Kongresses 

und stellt gleichzeitig für alle Referenten 

die Zitierfähigkeit ihrer abstracts sicher.

Hier können Sie die Inhalte des Kongresses 

nachlesen: http://link.springer.com/jour-

nal/347/112/1/suppl

Ebenfalls finden Sie das Abstract-Supple-

ment im pdf-Format auf der Zeitschriften-

homepage www.DerOphthalmologe.de 

über den Button „read online“. Wählen Sie 

nun das Menu „Browse Volumes & Issues“ 

und dort dann „Issue 1 Supplement – Sep-

tember 2015“, um zu den Abstracts zu 

gelangen.

Einen anregenden DOG-Kongress 2015 

wünscht Ihnen

Ihre Redaktion Der Ophthalmologe
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